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Sicherheitspolitik

den grössten palästinensischen Fraktio-
nen. Dies mündete am 2. Juni in die Ver-

eidigung einer Einheitsregierung aus par-
teiunabhängigen Experten, die sowohl
über den von der Hamas beherrschten Ga-
zastreifen als auch über die von der Fatah

kontrollierte West Bank regieren sollte.

Neue Zuständigkeiten

Bislang kann von einer einheitlichen Re-

gierung beider palästinensischen Gebiete

jedoch keine Rede sein, da die Hamas
nicht bereit ist, die Kontrolle über den Ga-
zastreifen aufzugeben. Dennoch hat sich
deren Ausrichtung verschoben: Formell
übertrug die Hamas die Verwaltung und
Regierung des Gazastreifens an die neue
Regierung in Ramallah. Damit befreite sie

sich von der Verantwortung gegenüber
der Bevölkerung Gazas und konnte sich
fortan wieder verstärkt auf ihr militantes
anti-israelisches «Kerngeschäft» konzen-
trieren. Insofern hat die Bildung der Ein-
heitsregierung wesentlich zur jüngsten mi-
litärischen Eskalation beigetragen.

f*
4
(f

Israel verfügt mittlerweile über 9 Iron Dome

Batterien. Das Raketenabwehrsystem fängt
Projektile ab, die in bewohntes Gebiet ein-

schlagen würden. Bild: Israel Defense Forces

Darüber hinaus ist die Lebensdauer
des Versöhnungsversuches ohnehin zwei-
felhaft. Abbas drohte bereits damit, die

Einheitsregierung aufzulösen, sollte sich
die Hamas mit Blick auf die Kontrolle
des Gazastreifens nicht kompromissbereit
zeigen. Mitte August wurde zudem be-

kannt, dass sich die Hamas aktiv darauf
vorbereitete, Abbas zu stürzen und in der
West Bank die Macht zu übernehmen.

Während die Hamas nach dem militä-
rischen Konflikt im Gazastreifen in erster
Linie mit sich selbst beschäftigt ist, gehen
Abbas und die Palästinensische Autono-

miebehörde (PA) als die eigentlichen Ge-
winner aufpalästinensischer Seite hervor.
Israel und Ägypten betrachten die Au-
tonomiebehörde als die verantwortliche
Institution im Gazastreifen. Daher wur-
de im Waffenstillstandsabkommen festge-
schrieben, dass die PA in alle wesentlichen

Belange im Gazastreifen involviert wird
(Wareneinfuhr, Wiederaufbau, Hilfsgüter,
Sicherheit). Fraglich ist allerdings, ob sich
dies auch in der Realität umsetzen lässt.

Gleichzeitig versucht Abbas, die Frie-
densverhandlungen mit Israel wieder an-
zustossen, die Premierminister Benjamin
Netanyahu als Reaktion aufdie Einbezie-

hung der Hamas in die Einheitsregierung
ausgesetzt hatte. Abbas forderte Israel auf,

einen Vorschlag für die Grenzen eines pa-
lästinensischen Staates als Verhandlungs-
grundlage vorzulegen. Sollte Israel dem
nicht nachkommen, drohte er, sich an
den UN-Sicherheitstrat (SR) zu wenden
und dort ein Ultimatum für einen israeli-
sehen Abzug aus den im Sechstagekrieg
(1967) besetzten Gebieten zu erwirken.
Sollte der SR dem nicht nachkommen,
werde sich Abbas an die Generalversamm-

lung wenden und Israel vor dem Interna-
tionalen Strafgerichtshof verklagen. Des
Weiteren drohte Abbas an, dass die PA
die Zusammenarbeit mit Israel in Sicher-

heitsfragen beenden und die gesamte Ver-

antwortung über die West Bank an Israel

abgeben werde.

Fazit

Damit hat Operation Protective Edge
die festgefahrene Situation im israelisch-

palästinensischen Konflikt wieder aufge-
brochen und eine schwer kalkulierbare
Dynamik ausgelöst — sowohl im Hinblick
aufdie israelisch-palästinensische Dirnen-
sion als auch im inner-palästinensischen
Bereich. Ende September treffen sich Is-
rael und die Palästinenser zu weiteren Ver-

handlungen der Waffenstillstandsbedin-

gungen in Kairo. Die Hamas hat schon

angekündigt, bei der Nichterfüllung ihrer

Forderungen den Kampf wieder aufzu-
nehmen. Es bleibt also vorerst noch abzu-

warten, ob die gegenwärtige Ruhe an der
Gaza-Front anhält.

Marcel Serr

Magister Artium

IL-Jerusalem/Israel
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Das Thema >4nde-

rung der Becbts-

grund/agen für d/e
l/l/e/feren fi/wc/c/ung
der >4rmee (1/I/E4)

i/i/7rd aac/7 2025 /m

par/a/77e/7far/sc/7e/7

Brennpun/cfsfeben.

D/e S/cberbe/fspo//77scbe Bomm/ss/on
des Sfänderafes (S/B-SB) baffe s/c/7 a/77

2. O/cfober 2024 m/ffe/s Anhörungen
auf d/e Beband/ung der Botschaft des
Bundesrates zur/Änderung der Becbts-

grund/agen für d/e l/l/e/ferenfi/wc/c/ung
der/4rmee i/om 5. September 2024 i/or-
bere/fef und traf auf d/ese am 20. 0/c-

fober e/n (7Z4.069J. D/e S/B-SB erörfer-
fe gemäss /brer Med/enm/ffe/7ung na-
menf//cb d/e Perfassungsmäss/g/ce/f der
Por/age, das /.e/sfungsprof/7 der>4rmee,
d/e Erhöhung der Bere/fscba/T m/ffe/s
/Wob/7macbungssysfem, d/e A/eug//ede-

rung derfübrungsorgan/saf/on, d/e/4us-

b/7dung e/nscb//ess//cb Dauer der Be-

/crufenscbu/e und der l/l//ederbo/ungs-
/curse, d/e Gesamfdauer der D/ensffa-

ge, das Sfaf/on/erungs/conzepf, d/e Bus-

fungs/üc/cen, den /cün/T/gen /m/esf/f/ons-

bedarf und d/e E/nanz/erung der>4rmee.

/m B/nb//c/c auf d/e Defa/7berafung am
29./20. /anuar2025 beau/tragfe d/e S/B-

SB das PBS, /br i/ert/effe /nformaf/onen
i/orzu/egen. Es gebt i/or a//em um Per-

fassungsmäss/g/ce/f, Aufbeben oder Be-

ba/fen der Perordnung /4rmeeorgan/sa-
f/'on f/40), /.e/sfungsprof/7 der >4rmee /m

Zusammenbang m/t E/nanzbedarf, Be-

sebaffungsp/anung, /mmob///en, E/n-

safzdo/efr/n, So//besfand und Effe/cf/Vbe-
stand fm/fDurcbd/enern?Jsoi/i/7e um Pa-

r/anfen zurEübrungs- und Eruppenorga-
n/saf/on (Anzab/ Br/gaden?J, zur Dauer
der l/l//ederbo/ungs/curse und zur Ge-

samfzab/ der D/ensffage.

D/e S/B-SB beantragte am 4. A/01/ember,

d/e Mof/on des A/af/ona/rafes für e/n

«Büsfungsprogramm 2025 p/us» abzu-
/ebnen f24.3660). S/e z/ebf den i/orge-
sebenen weryabr/gen Zab/ungsrabmen
und d/e Erneuerung des /4rmeemafer/-
a/s m/ffe/s der yabr//cben Büsfungspro-
gramme i/or und über/ässf e/'ne a//fä/-
//ge Zusafzbotscba/t dem Bundesrat.

Oberst Be/nr/cb L l/l//rz

M///färpub//z/sf/Bundesbaus-/ourna//sf
3047 Bremgarfen BE
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